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RS OGH 1954/1/27 1Ob796/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1954

Norm

ABGB §1295 IIf6

ABGB §1300 C

GmbHG §18

Rechtssatz

Gegen den Geschäftsführer einer GmbH, der im Interesse der GmbH einem Dritten zu einem ruinösen Geschäft rät,

besteht mangels festgestellten eigenen Interesses des Geschäftsführers kein persönlicher Schadenersatzanspruch des

Dritten.

Schadenersatzpflichtig ist lediglich die Gesellschaft.
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